
 

Reiserücktritt- Versicherung 

AVB RR 13 

§1 Was ist bei Nichtantritt der Reise und bei verspätetem Reiseantritt versichert? 

1. Bei Nichtantritt der Reise sind die vertraglich geschuldeten Stornokosten aus dem versicherten 

Reisearrangement versichert. 

2. Ferner ist das bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler vertraglich geschuldete und in 

Rechnung gestellte Vermittlungsentgelt versichert, sofern der Betrag bei der Höhe der vereinbarten 

Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein 

üblichen und angemessenen Umfang, kann AGA die Leistung auf einen angemessenen Betrag 

herabsetzen. 

3. Bei verspätetem Reiseantritt aus einem der unter § 2 genannten Gründe erstattet AGA den 

anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort. Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe 

der geschuldeten Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären. 

4. Bei Nachreise wegen einer Verspätung von öffentlichen Verkehrsmitteln um mehr als acht 

Stunden erstattet AGA die nachweislich entstandenen Mehrkosten der Anreise nach Art und 

Qualität der ursprünglich gebuchten Anreise. Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe der geschuldeten 

Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären, maximal jedoch bis 

zu € 1.500,- je Versicherungsfall. Erstattet werden auch die nachgewiesenen Kosten für 

notwendige und angemessene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis zu € 150,- je 

Schadenfall, wenn die Hinreise der versicherten Person sich wegen einer Verspätung eines 

öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens acht Stunden verzögert. Voraussetzung für die 

Erstattungen ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert worden ist. 

 

§2 Unter welchen Voraussetzungen erbringt AGA die Leistungen? 

1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, 

weil die versicherte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des 

Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen wird: 

 Tod; 

 schwere Unfallverletzung; 

 unerwartete schwere Erkrankung; eine unerwartete schwere Erkrankung liegt vor, wenn aus dem 

stabilen Zustand des Wohlbefindens und der Reisefähigkeit heraus konkrete Krankheitssymptome 

auftreten, die dem Reiseantritt entgegenstehen und Anlass zur Stornierung geben; 

 Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelenken; 

 der unerwartete Ausfall eines implantierten Herzschrittmachers; 

 unerwarteter Termin zur Spende oder zum Empfang von Organen und Geweben (Lebendspende) 

im Rahmen des Transplantationsgesetzes; 

 Impfunverträglichkeit; 

 Schwangerschaft, sofern der Reiseantritt infolge dessen nicht möglich oder nicht zumutbar ist; 

 unerwartete Adoption eines minderjährigen Kindes; 

 Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion, Sturm, Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben, 

Wasserrohrbruch oder vorsätzliche Straftat eines Dritten, sofern der materielle Schaden erheblich 
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ist oder sofern die Anwesenheit zur Aufklärung erforderlich ist; als erheblich gilt ein Schaden, wenn 

die Schadenhöhe € 2.500,- übersteigt; 

 Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des 

Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber; 

 unerwartete Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses (sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung mit mindestens 15 Wochenstunden) oder unerwarteter Wechsel des Arbeitgebers 

unter Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses; 

 Nichtversetzung eines Schülers, sofern die Reise vor Kenntnis hiervon gebucht wurde und die 

Durchführung der Reise nicht zumutbar oder unmöglich ist; Wiederholung einer nicht bestandenen 

Prüfung während der Schul-, Berufsschul- oder Hochschul-Ausbildung, sofern die Reise vor dem 

ursprünglichen Prüfungstermin gebucht war und der Termin der Wiederholungsprüfung unerwartet 

in die Zeit der versicherten Reise fällt. 

2. Risikopersonen sind neben der versicherten Person 

a) die Angehörigen der versicherten Person. Dies sind der Ehegatte oder Lebenspartner, deren 

Kinder, Adoptiv- und Stiefkinder sowie die Eltern, Adoptiv- und Stiefeltern, Geschwister, 

Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der versicherten Person; 

b) diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen; 

c) diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise gebucht haben, und deren 

Angehörige. Haben mehr als fünf Personen oder haben bei Familientarifen mehr als zwei Familien 

gemeinsam eine Reise gebucht, gelten nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der 

versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen, nicht mehr die versicherten 

Personen untereinander. 

3. Bei notwendiger Unterbringung oder Pflege einer Risikoperson infolge unerwarteter schwerer 

Erkrankung oder schwerer Unfallverletzung erstattet AGA wahlweise anstelle der Stornokosten die 

Betreuungs- oder Pflegekosten bis zur Höhe der vertraglich geschuldeten Stornokosten zum 

Zeitpunkt des versicherten Ereignisses bei unverzüglicher Stornierung. 

§3 Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind zu beachten? 

Kein Versicherungsschutz besteht 

1. für Risiken, die in §5 der Allgemeinen Bestimmungen (AVB AB) genannt werden; 

2. für Entgelte, z. B. Bearbeitungs- oder Servicegebühren, die der Reisevermittler erst infolge der 

Stornierung der Reise erhebt; für Gebühren oder den Verlust von Nutzungsrechten bei Time-

Sharing-Vermittlung; 

3. für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung bzw. des Versicherungsabschlusses zu rechnen 

war;  

4. sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische Reaktion auf einen Terrorakt, ein 

Flugunglück, eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, 

Kriegsereignissen oder Terrorakten aufgetreten ist; 

5. bei Schub einer psychischen Erkrankung sowie bei Suchtkrankheiten. 

§4 Wann muss die versicherte Person die Reise stornieren (Obliegenheit) und welche 

Hilfestellung bietet AGA? Welche sonstigen Obliegenheiten hat die versicherte Person zu 

beachten? 

Die versicherte Person ist verpflichtet, 

1. die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die 

Rücktrittskosten möglichst gering zu halten. Bei unerwarteten schweren Erkrankungen und 

schweren Unfallverletzungen können Sie sich an einen Arzt wenden bei der Entscheidung, ob und 

ggf. wann die Reise storniert werden soll. Eine Kürzung der Versicherungsleistung nach §9 AVB AB 

aufgrund Verletzung der Obliegenheit zur unverzüglichen Stornierung der Reise kommt nicht in 

Betracht, wenn sich die versicherte Person unverzüglich nach Eintritt des versicherten 



Rücktrittsgrundes an die Assistance wendet und deren Empfehlung Folge leistet; 

2. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung nebst 

Zahlungsnachweis beim Reisevermittler einzureichen, bei Stornierung eines Objekts zusätzlich eine 

Bestätigung des Vermieters über die Weitervermietung; 

3. schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Schwangerschaft und 

Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten 

nachzuweisen, psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie; 

3. bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers, bei Aufnahme eines 

Arbeitsverhältnisses bzw. Ausbildungsverhältnisses den Vertrag und bei Arbeitsplatzwechsel den 

alten sowie den neuen Arbeitsvertrag einzureichen; 

5. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter Originalunterlagen nachzuweisen 

(§6 AVB AB). 

§5 Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person? 

Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem Schadenfall 20 % des 

erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch € 25,- je Person / Objekt. 

Reiseabbruch-Versicherung 

AVB RA 13 

§1 Welche zusätzlichen Leistungen bietet AGA bei Reiseabbruch? 

1. Kostenerstattung 

AGA erstattet bei nicht planmäßiger Beendigung oder Unterbrechung der Reise aus einem der in §2 

AVB RR genannten Gründe und soweit keine Einschränkung vorliegt (§3 AVB RR) die nachstehend 

genannten Kosten: 

a) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten nach Art und Qualität der 

gebuchten und versicherten Reise, sofern An- und Abreise mitgebucht und versichert sind; 

b) den anteiligen Reisepreis der gebuchten und nicht genutzten versicherten Reiseleistung vor Ort; 

c) Kann die versicherte Person aufgrund von Naturkatastrophen / Elementarereignissen am 

Urlaubsort (z. B. Lawinen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Erdbeben) die Reise nicht planmäßig 

beenden, erstattet AGA die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend notwendigen 

Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für Unterkunft sowie der außerplanmäßigen Rückreise, 

sofern diese mitgebucht und versichert wurde. Bei der Erstattung der Kosten wird auf die 

ursprünglich gebuchte Art und Qualität abgestellt. Die Leistung ist auf insgesamt € 500,- je 

Schadenfall begrenzt. 

2. Wird die Reise nicht planmäßig beendet oder unterbrochen, so hat die versicherte Person 

unverzüglich Kontakt zum Reisevermittler aufzunehmen. Die versicherte Person hat zur Aufklärung 

beizutragen und nachzuweisen, dass die planmäßige Durchführung der Reise nicht möglich oder 

nicht zumutbar war. 

3. Die Obliegenheiten des §4 AVB RR gelten entsprechend.  

§2 Welchen Selbstbehalt trägt die versicherte Person? 

Sofern nicht anders vereinbart, beträgt der Selbstbehalt in jedem Schadenfall 20 % des 

erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch € 25,- je Person / Objekt. 

 


